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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 08.02.2024 Vorberatung 

Gemeinderat 14.03.2024 Entscheidung 

 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 

Annahme von Zuwendungen gem. § 26 KomHKVO und § 111 NKomVG für das 

Haushaltsjahr 2023 

hier: Zuständigkeit des Gemeinderates 

 

Sach- und Rechtslage: 

Mit Dr.-Nr. 2010/48 ist bei der Gemeinde Dötlingen im Verwaltungsausschuss und im Rat 

einstimmig ein sogenannter Delegationsbeschluss bezüglich des Verfahrens für die Annahme von 

Zuwendungen gefasst worden. Demnach gelten folgende Grenzen: 

   bis  100,00 € Entscheidung durch den Bürgermeister  

100,00 € bis 2.000,00 € Entscheidung durch den Verwaltungsausschuss  

2.000,00 € und mehr  Entscheidung durch den Rat 

 

Aufgrund des zeitlichen Versatzes ist die o. g. Vorlage in der Dr.-Nr. 2019/05 nochmals 

dargestellt worden (vgl. Anlage 1 zu Dr.-Nr. 2021/378). 
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Entsprechend des v. g. Delegationsbeschlusses entscheidet der Verwaltungsausschuss der 

Gemeinde Dötlingen über die Annahme von Zuwendungen innerhalb der Wertgrenze von   

100,00 € bis 2.000,00 €.  

 

Seit dem Jahr 2021 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Dötlingen sowie 

die Außenstellen bzw. Einrichtungen der Gemeinde Dötlingen aufgefordert, alle angenommenen 

Zuwendungen schon bei Bekanntwerden anzugeben. 

 

In den als Anlagen beigefügten Aufstellungen sind die von den Vorgenannten gemeldeten 

zustimmungsbedürftigen Zuwendungen mit Stand vom 30.01.2024 enthalten.  

 

In der Sitzung des Rates am 28.09.2023 wurde zur Dr.-Nr. 2023/754 die Genehmigung der 

Spende von Wi helpt di e. V. für die Erweiterung der Außenanlage beim Haus der Generationen 

um einen Boule-Platz beschlossen (vgl. lfd. Nr. 23). Mit vorstehender Sitzungsvorlage wurde 

bereits mitgeteilt, dass die Schlussrechnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlagt, der 

Spendengeber jedoch die Übernahme des gesamten Betrages zugesichert hat. Zwischenzeitlich ist 

die Abrechnung erfolgt und die Spendensumme eingegangen. Der tatsächliche Betrag beläuft sich 

nun auf 7.856,60 € (zuvor: 7.222,19 €).  

 

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 16.11.2023 wurde beschlossen, dass die Spende 

von den Organisatoren des Weihnachtsmarkt in Dötlingen aus den Erlösen an die „Dötlinger 

Strolche“ angenommen werden soll. Die Übergabe der Spende erfolgte am 11.01.2024 und 

beläuft sich auf 750,00 € (vgl. lfd. Nr. 24).  

 

Die Gesamtsummen der Spenden belaufen sich somit auf die folgenden Beträge:  

 

Spenden in der Zuständigkeit von: 

Rat: 34.665,02 € 

Verwaltungsausschuss: 8.722,51 € 

Bürgermeisterin: 203,42 € 
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Finanzielle Auswirkungen: 

Siehe Anlagen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

„Der Verwaltungsausschuss empfiehlt: 

Der Gemeinderat beschließt: 

 

Die geänderten Beträge zu den unter lfd. Nr. 23 und 24 aufgeführten Zuwendungen werden 

genehmigt. Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses.“ 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Gesamtübersicht über die Annahme von Zuwendungen 2023 

Anlagen 2 bis 4: Aufstellungen je nach Zuständigkeit 2023 
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